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Stadt Langenfeld Rhld. 

 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

 

über die Einleitung des Aufhebungsverfahrens für ein Teilgebiet des Bebauungsplanes „I-19 

Sperberstraße“ 

 

 

 

Der Rat der Stadt Langenfeld hat gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), in der derzeit gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 11.06.2024 die Einleitung des Aufhebungsverfahrens für 

ein Teilgebiet des Bebauungsplans „I-19 Sperberstraße“ beschlossen. 

 

Das Teilgebiet des Bebauungsplans „I-19 Sperberstraße“, welches aufgegeben werden soll, liegt innerhalb eines 2022 

nach dem Wasserhaushaltsgesetz förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes des Galkhausener Baches. Der 

Bebauungsplan soll den neuen wasserrechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden, indem die seit fast 40 

Jahren nicht in Anspruch genommenen Baurechte entfallen. 

 

Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes „I-19 Sperberstraße“ wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, aufgestellt. 

 

Geltungsbereich der Teilaufhebung des Bebauungsplanes „I-19 Sperberstraße“ 

 

 Im Norden:  Die Hochstraße.   

Die Südgrenze des Flurstücks 144. 

 

 Im Osten:  Die Ostgrenze des Flurstücks 56 sowie die Verlängerung des Flurstücks 56 bis zum Schnittpunkt 

mit der nördlichen Grenze des Flurstücks 122. 
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 Im Süden:  Die nördliche Grenze der Flurstücke 122, 224, 225 sowie des Flurstücks 223. 

 

 Im Westen:  Der Galkhausener Bach.   

Die westliche Grenze des Flurstücks 201 sowie die Verlängerung der westlichen Grenze des 

Flurstücks 201 bis zur Südgrenze des Flurstücks 209. 

 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,8 ha. Alle genannten Flurstücke liegen in der Flur 34 in der Gemarkung 

Reusrath. 

 

 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aufgrund des Aufstellungsbeschlusses über die Einleitung des Aufhebungsverfahrens für ein Teilgebiet des 

Bebauungsplanes „I-19 Sperberstraße“ können zur Sicherung der künftigen Planung gemäß § 15 BauGB 

Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückgestellt und Veränderungssperren 

gemäß § 14 BauGB erlassen werden. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

 

Der Aufstellungsbeschluss über die Einleitung des Aufhebungsverfahrens für einen Teilbereich des Bebauungsplanes 

„I-19 Sperberstraße“ wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 1 (8) BauGB und § 17 der Hauptsatzung 

der Stadt Langenfeld öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

Langenfeld Rhld, 08.07.2024 

Gez. 

 

Frank Schneider 
Bürgermeister 
 



 

 

 

 
Stadt Langenfeld Rhld. 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

über die Aufstellung 

der 156. Änderung des Flächennutzungsplanes „Hardt / Bergische Landstraße“ 

sowie des Bebauungsplanes „I-117 Hardt / Bergische Landstraße“ 

 

Der Rat der Stadt Langenfeld hat gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), in der derzeit gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 11.06.2024 den Aufstellungsbeschluss für die 156. 

Änderung des Flächennutzungsplanes „Hardt / Bergische Landstraße“ sowie für den Bebauungsplan „I-117 Hardt / 

Bergische Landstraße“ gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen. 

 

Ziel ist es, ein durch Wohnen und ergänzende Handwerks- und Dienstleistungen geprägtes urbanes Quartier zu 

entwickeln und die bisherige, rein gewerbliche Nutzung aufzugeben. 

 

Gebietsbegrenzung de 156. Änderung des Flächennutzungsplans „Hardt / Bergische Landstraße“ und des 

Bebauungsplanes „I-117 Hardt / Bergische Landstraße“ 

 

Im Norden: Die Hardt (L 402)  

Die nördliche Grenze des Flurstücks 388 in der Flur 6 sowie die Nordgrenze des Flurstücks 

781 in der Flur 8. 

 

Im Osten: Der Hans-Sachs-Weg  

Die parallele Verlängerung der östlichen Grenze des Flurstücks 612 in der Flur 9 bis zum 

Schnittpunkt mit der Nordgrenze des Flurstücks 781 in der Flur 8 (Hardt); die Ostgrenze des 

Flurstücks 612 in der Flur 9 (Hans-Sachs-Weg), die südgrenze des Flurstücks 230 in der Flur 

13; erneut die Ostgrenze des Flurstücks 612 in der Flur 9 (Hans-Sachs-Wegs); die parallele 

Verlängerung der Grenze des Flurstücks 612 in der Flur 9 bis zum Schnittpunkt mit der 

südlichen Grenze des Flurstücks 317 in der Flur 9 (Gladbacher Straße) 
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Im Süden: Die Gladbacher Straße  

Die Südgrenze des Flurstücks 317 in der Flur 9; die südliche Grenze des Flurstücks 323 in der 

Flur 9; die Orthogonale zur Westgrenze des Flurstücks 323 in der Flur 9 bis zum Schnittpunkt 

mit der Westgrenze des Flurstücks 822 in der Flur 9 (Bergische Landstraße) 

 

Im Westen: Die Bergische Landstraße (L 403)   

Die westliche Grenze des Flurstücks 822 in der Flur Flur 9; die Verlängerung der v.g. Grenze 

des Flurstücks 822 in der Flur 9 bis zum Schnittpunkt mit der Nordgrenze des Flurstücks 388 

in der Flur 6 (Hardt) 

 

Alle genannten Flurstücke liegen in der Gemarkung Immigrath. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 7,7 ha 

 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 

 

 

 

 



 

 

Aufgrund des Aufstellungsbeschlusses für die 156. Änderung des Flächennutzungsplanes „Hardt / Bergische 

Landstraße“ und den Bebauungsplan „I-117 Hardt / Bergische Landstraße“ können zur Sicherung der künftigen 

Planung gemäß § 15 BauGB Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückgestellt 

und Veränderungssperren gemäß § 14 BauGB erlassen werden. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

 

Die Aufstellung der 156. Änderung des Flächennutzungsplanes „Hardt / Bergische Landstraße“ und des 

Bebauungsplanes „I-117 Hardt / Bergische Landstraße“ wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 17 der 

Hauptsatzung der Stadt Langenfeld öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

Langenfeld Rhld, 08.07.2024 

Gez. 

 

 

 

 

Frank Schneider 
Bürgermeister 
 


